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Die Fürbitte für Verstorbene in der 
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Allein die Tatsache, dass Johannes Calvin und in seinem Gefolge 
die reformierten Kirchen bis heute2 grundsätzlich jegliche Für-
bitte für Verstorbene ablehnen, weist uns darauf hin, in welch 
schwieriges Gebiet wir uns mit diesem Thema begeben. Und 
auch unser lutherisches Erbe lässt uns damit nicht unbefangen 
umgehen. Wie die anderen Reformatoren hat auch Martin Luther 
die öffentliche Fürbitte für die Toten deutlich abgelehnt. Zum ei-
nen, weil er für sie in der Heiligen Schrift keinen Anhalt gefunden 
hat, zum anderen, weil er die Möglichkeit eines Einwirkens der 
Kirche auf das postmortale Geschick der Verstorbenen entschie-
den verneint hat. Jegliches kirchliche Handeln in Bezug auf einen 
Verstorbenen hat bei ihm die Aufgabe, den Glauben an die Aufer-
stehung der Toten zu bezeugen, die Gemeinde in diesem Glau-
ben zu bestärken und dadurch zu trösten. Luther hat allerdings 
eine Hintertür offen gehalten. Wo im privaten Gebet aus Liebe 
eine Fürbitte für Verstorbene ausgesprochen wird, da soll dem 
nicht gewehrt werden. Er schreibt:  

„Willst du aber für deines Vaters Seele, für deiner Mutter Seele 
bitten, so magst du es tun daheim in deiner Kammer, und das 
einmal oder zwei, und laß darnach gut sein. Sprich: ‚Lieber Gott, 
so die Seele in einem solchen Stand wäre, daß ihr zu helfen stün-
de, mein Herr, so erbarm dich ihrer und hilf ihr …‘ Darum, so du 
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je für sie bitten willst, so bitte in der vorgemeldeten Weise und 
laß damit getan sein, und laß sie in Gott schlafen“.3  

Luthers Bitte würden wir in heutigem Deutsch so formulieren: 
„Lieber Gott, für den Fall, dass man der Seele helfen könnte, er-
barme dich ihrer und hilf ihr.“ Anhand von Luthers vorsichtiger 
Formulierung, die wohl so nicht nachgebetet wurde, sehen wir, 
dass er auch einer solchen privaten Fürbitte kein großes Gewicht 
gab. Auch die Einschränkung, nur ein oder zweimal überhaupt 
eine solche private Fürbitte zu sprechen, zeigt auf, dass er sie 
zwar für Menschen in ihrem Schmerz über den Verlust eines ge-
liebten Menschen duldet, aber nicht wirklich einen Nutzen darin 
sieht. Letztlich wollte Luther seelsorgerlich der besonderen Situa-
tion der Angehörigen Rechnung tragen und ihnen eine aus dem 
Herzen kommende Fürbitte nicht verwehren. Mit seiner von Frie-
demann Merkel als „glückliche Inkonsequenz“4 betitelten Aus-
nahme von der Regel hat Luther insofern so etwas wie eine Hin-
tertür offen gelassen. So verwundert es nicht, dass die lutheri-
schen Kirchen für eine individuelle Fürbitte, die aus der Liebe zu 
Verstorbenen fließt, offen sind. In der Apologie der CA beispiels-
weise wird die Fürbitte für die Verstorbenen im Zusammenhang 
mit der Ablehnung der Totenmessen nicht verboten, das heißt, 
sie wird geduldet.5 Die Argumente pro Fürbitte für Verstorbene 
sind aber vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts selten. Im Gefol-
ge Luthers finden sich zwar einzelne Befürworter einer privaten 
Fürbitte für Verstorbene, beispielsweise Martin Chemnitz oder 
Johann Gerhard,6 in der Regel aber finden wir die Haltung 
(Traugott Otto 1824): „wir maßen es uns nicht als vernünftige 
Wesen, wir maßen es uns noch weniger als Christen an, das ewi-
ge Schicksal der Verstorbenen zu ändern, sondern wir überlassen 
dies einzig und allein der Gnade und Barmherzigkeit des Ewi-
gen.“7 So mag es nicht verwundern, dass sich in lutherischen 
Agenden bzw. Kirchenbüchern bis in die 30er Jahre des 19. Jahr-
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hunderts keine Fürbitte für Verstorbene findet.8 Es ist erst ein 
Phänomen der Nach-Aufklärung und des damit verbundenen Ra-
tionalismus, das die Fürbitte für die Toten ins Blickfeld rückt.9 Ge-
gen die Aufklärung und die Praxis der Fürbitte für Verstorbene 
setzten prominente Vertreter des konfessionellen Luthertums 
das Gebet im Glauben an die Heilsgewiss entgegen.10 So schlägt 
Wilhelm Löhe in seiner Agende beispielsweise folgendes Gebet 
vor:  

„Nun hast du uns durch den Tod unsers lieben Bruders in große 
Traurigkeit versenket, aber tröste uns wieder nach Deiner Gnade 
und laß uns innerlich erkennen, daß Deiner Gläubigen Todesfahrt 
mehr mit Frohlocken aufzunehmen, als mit Tränen und Ächzen 
zu beklagen sei. Sie enden selig alles Elend und beginnen fröhlich 
ihre herrliche Ewigkeit. Wer wollte über den klagen und weinen, 
der aus dem Schiffbruch glücklich zum Ufer gekommen? … Wir 
trauern, wehklagen und jammern; er jauchzt und triumphiert im 
himmlischen Jerusalem. Wir tragen schwarze Trauerkleider; er ist 
mit sonnenhellen, weißen Kleidern angetan …“11  

Bei dieser Form des Ausdrucks der Freude über das von Gott ge-
schenkte Heil erübrigt sich natürlich jede Fürbitte für Verstorbe-
ne. Ähnlich ist das, wenn in tiefer Glaubenszuversicht im Gebet 
der Dank ausgedrückt wird: „Insbesondere preisen wir deinen 
heiligen Namen, daß du dich seiner Seele herzlich angenommen, 
sie im Glauben erhalten und nunmehr in die ewige Herrlichkeit 
aufgenommen hast.“12  Oder wenn es bei einem Gebet anlässlich 
des Todes eines Kindes heißt: „ Schenke … [den trauernden El-
tern] die tröstliche Hoffnung, dass ihr Kind lebe vor deinen Au-
gen, und daß sie am Tage der Auferstehung es wiedersehen wer-
den in der Freude des ewigen Lebens.“13 Das Vertrauen auf 
Gottes Verheißungen bezüglich des ewigen Heils bestimmt die 
lutherische Haltung gegenüber der Fürbitte für die Toten und 
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führt weitgehend zu deren Ablehnung. Betrachtet man die Theo-
logiegeschichte der lutherischen Kirchen, so ist diese Ablehnung 
weitgehend eine Frage der Glaubensüberzeugung. Es ist – wie 
das Julius Smend so schön blumig ausgedrückt hat –, „die Hinga-
be in Gottes barmherzige Hände und der Ausdruck zuversichtli-
cher Hoffnung auf diese“14, die das kirchliche Handeln mit Blick 
auf die Toten bestimmt. 

Begründungen contra Fürbitte für Verstorbene 

Fragt man nach den Gründen für die Ablehnung, so sehen wir ein 
ganzes Bündel:  

Da ist zum einen der für die Reformatoren maßgebliche for-
male Grund: In der Bibel finden sich keine expliziten Belege für 
eine gottesdienstliche Fürbitte für Verstorbene, die angesichts 
von Kreuz und Auferstehung Christi noch in die Waagschale 
geworfen werden könnten.  

Noch wichtiger erscheinen allerdings aus reformatorischer 
Theologie fließende Gründe:  

1. Da ist zum einen die Heilsgewissheit.15 Gott hat 
den/bzw. die Verstorbene in der Taufe angenom-
men und ihm bleibende Gemeinschaft verheißen.  

2. Wir können nicht aus eigener Kraft das Heil erlan-
gen. Gott schenkt das ewige Heil sola gratia. So 
wenig wir in Bezug auf das ewige Heil für uns 
selbst tun können, so wenig können wir für die 
Verstorbenen tun. 

3. Wer durch den Glauben gerechtfertigt ist, kann sich 
auch auf Gottes Verheißung des ewigen Lebens 
verlassen. 

4. Die Toten haben keinen menschlichen Fürsprecher 
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nötig, denn Christus ist für sie gestorben und auf-
erstanden und tritt am jüngsten Tag für sie ein. 

5. Von der Schöpfung her ist dem Menschen mit dem 
Tod eine Grenze gesetzt, die er ernst nehmen 
muss. Eine Beeinflussung von denen, die über die 
Grenze gegangen sind, ist nicht möglich. Ihr 
Schicksal liegt allein in Gottes Hand. 

6. Die Verstorbenen leben nicht mehr in unserer Zeit, 
sie leben nicht mehr in der Gestalt des Erdenle-
bens und sind uns entzogen. Wir können aber da-
rauf vertrauen, dass Gott seine Verheißungen an 
ihnen wahr macht. 

7. Da die Reformatoren die Vorstellung von einem Fe-
gefeuer als unbiblisch ablehnten, wurden Gebete 
für den Nachlass von Sündenstrafen strikt abge-
lehnt. In den Schmalkaldischen Artikeln beispiels-
weise wird betont, dass wir für die Toten nichts 
mehr machen können.16 

8. Die Kirche hat nach reformatorischem Verständnis 
nicht die Macht, über den Tod hinaus auf den Zu-
stand der Verstorbenen durch Gebet oder sonsti-
ges Handeln einzuwirken. 

Hier könnte ich den Vortrag eigentlich abbrechen, denn das We-
sentliche ist gesagt. Ich werde aber doch noch zwei Schritte mit 
Ihnen gehen. Zum einen werde ich die Begründungen anschauen, 
die für eine Fürbitte für Verstorbene ins Feld geführt werden. 
Zum anderen werde ich mit Ihnen verschiedene Ausformungen 
der Fürbitte für die Toten ansehen. 
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Begründungen pro Fürbitte für Verstorbene 

Auch wenn die Reformatoren meinten, es gebe keinen triftigen 
Grund für eine Fürbitte für Verstorbene in der Bibel, lohnt den-
noch der Blick auf zwei Bibelstellen. 

Biblische Hinweise 

Auffällig ist, dass der einzige biblische Beleg einer Bitte für einen 
Verstorbenen erst im 19. Jahrhundert als Begründung pro Für-
bitte herangezogen wird. Im 2. Timotheusbrief 1,18 ist eine Bitte 
für den verstorbenen Onesiphorus festgehalten. Dort schreibt 
Paulus: „Unser Herr möge ihm helfen, am Tag des Gerichts bei 
Gott Erbarmen zu finden.“ Hier wird also der Hoffnung Ausdruck 
verliehen, dass Christus im Gericht als Fürsprecher für Onesipho-
rus auftritt. Festzuhalten ist bei diesem biblischen Beleg, dass er 
kein Gebet darstellt, da die Bitte nicht direkt an Gott gerichtet ist. 
Dennoch findet hier der Wunsch nach einer Fürsprache Christi in 
einer Weise Ausdruck, welche die Praxis einer privaten Fürbitte 
zulässt.  

Am häufigsten wird als  zweite biblische Belegstelle pro Fürbitte 
Makk 12,42 herangezogen. Es ist die einzige Fürbitte, die im 
öffentlichen Rahmen stattfindet. In Makk 12,42 wird für in einer 
Schlacht gefallene Männer, die verbotene Amulette getragen 
hatten und damit von Jahwe abgefallen waren, Fürbitte geleistet. 
In einem Bittgottesdienst „riefen [sie] zum Herrn, er möge die 
Schuld, die die Männer auf sich geladen hatten, doch ganz verge-
ben.“ Begründet wird diese Fürbitte mit dem Glauben an die Auf-
erstehung der Toten und das vorausgehende Gericht, in dem 
Gott die Schuld der Männer vergeben soll. Diese Bibelstelle 
entfaltete aber schon allein deshalb keine große argumentative 
Wirkung, weil Christus nach neutestamentlichem Zeugnis unsere 
Schuld auf sich genommen hat und für unsere Sünden gestorben 
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ist.  

Der schmale biblische Befund legt die Lösung Luthers nahe, offen 
zu sein für die private Fürbitte, in puncto öffentliche gottesdienst-
liche Fürbitte aber Zurückhaltung zu üben. 

Seelsorgerliche Begründungen 

Nun gab und gibt es auch in den lutherischen Kirchen immer auch 
Befürworter einer Praxis der Fürbitte für Verstorbene. Dabei ste-
hen in der Regel seelsorgerlich-existentielle Begründungen im 
Vordergrund. Wie bei Luther schaut man auf die Angehörigen, 
deren Liebe zu dem Verstorbenen weiter da ist und sich in einer 
über den Tod hinausgehenden Bitte ausdrückt. Es soll ihm auch 
nach dem Tod gut gehen, und Gott wird deshalb in unterschied-
lichster Weise angerufen. Hier finden sich vor allem Argumente 
wie diese: Eine Fürbitte aus Liebe ist etwas ganz Natürliches und 
sollte nicht gehindert werden. Oder: Die Bittenden wollen in ihrer 
bleibenden Verbundenheit mit den Verstorbenen wie im Leben 
so auch nach deren Tod das Beste. Es wird betont: „Gegenstand 
des Bittgebets darf alles sein, was Gegenstand des Herzenswun-
sches eines Christen sein darf.“17 Christian Möller bringt diese 
existentielle Dimension zum Ausdruck, wenn er schreibt: 
„Verstorbene können einem Lebenden so sehr auf der Seele lie-
gen, dass das Gebet eine einzige Befreiungstat ist, um sie in Gott 
zu bergen und seinem Willen zu überlassen.“18 Ausgangspunkt all 
dieser Argumente ist das Empfinden und der Zustand des Men-
schen, der einen Angehörigen verloren hat.19 Seelsorgerliche o-
der psychologische Aspekte, die den Trauernden gelten, leiten 
dann das kirchliche Handeln. Die Begründungen pro individuelle 
Fürbitte für Verstorbene werden zum Teil auch auf die öffentliche 
Fürbitte übertragen. Als Argument dient dabei, dass „kein trifti-
ger Grund vor[liege], der Gemeinde zu verbieten, was dem Ein-
zelnen zugestanden wird“.20 
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Theologische Begründungen 

Auffällig ist, dass wir theologische Begründungen pro Fürbitte für 
Verstorbene vorwiegend im Bereich der öffentlichen, der gottes-
dienstlichen Fürbitte finden. 

Schauen wir in den kirchenamtlichen, also agendarischen Be-
reich, so finden wir in der Beerdigungsagende der VELKD folgen-
den Hinweis: „Das fürbittende Gebet für die Toten ist in der über 
den Tod hinausreichenden Gemeinschaft in Christus begründet. 
Die betende Gemeinde hält sich an die Verheißung der Gnade; 
sie stimmt mit ihrem Beten in den Heilswillen Gottes ein: Das Ge-
bet nimmt die Hoffnung auf die Auferweckung und Vollendung 
auf. Die Gemeinde vertraut sich selbst in der Zeit der Trauer – 
wie überhaupt in ihrem Leben und Sterben – der Barmherzigkeit 
des Herrn an.“21 Auffällig ist nun, dass nur ein Grund pro für-
bittendes Gebet für Verstorbene genannt wird, nämlich die blei-
bende Verbundenheit mit Christus im Leben und im Tod. Dieses 
Argument wird hier nicht weiter ausgeführt. Oft wird es an ande-
ren Stellen von der Taufe her begründet. Nur: So wie es formu-
liert ist, könnte die bleibende Gemeinschaft mit Christus auch ein 
Argument gegen die Fürbitte für Tote sein. Was soll man da noch 
beten, wenn der Verstorbene bestens aufgehoben ist? Nun 
nennt die VELKD aber auch noch weitere Voraussetzungen für 
das fürbittende Gebet für die Toten. Die Gemeinde soll in ihrem 
Beten erstens auf die Verheißung der Gnade vertrauen, zweitens 
nichts anderes machen, als in den Heilswillen Gottes einzustim-
men, drittens ihre Hoffnung auf die Auferweckung und Vollen-
dung zum Ausdruck zu bringen und viertens sich der Barmherzig-
keit Gottes anzuvertrauen. Die Fürbitte wird hier also als ein Akt 
im Glauben beschrieben. 

Ottfried Jordahn argumentiert im Handbuch der Liturgik, dass es 
sich bei der Fürbitte für die Verstorbenen „um ein Einstimmen in 
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den Willen Gottes [handelt], der will, dass allen Menschen gehol-
fen werde“.22 Die fürbittende Form „… verzichtet auf ein eigen-
mächtiges Urteil und legt den Verstorbenen in seinem gelunge-
nen wie schuldhaften Leben und Sterben in Gottes Hand. Fürbitte 
für die Toten ist darum der lebendige Austausch der Glieder an 
dem einen Leib des auferstandenen Christus, eine legitime Aus-
formung der Gewissheit, dass uns nichts scheiden kann von der 
Liebe Gottes und dass der Tod keine letzte, sondern eine von 
Christus besiegte Macht ist.“23 Auch bei Jordahn haben wir es in 
der Fürbitte mit keiner auf Wirkung hin zielende Bitte zu tun, son-
dern sie ist ein gläubiges Reden mit Gott, das der Gewissheit Aus-
druck verleiht, dass auch die Toten in seiner Liebe sind und der 
Tod durch Kreuz und Auferstehung Christi besiegt ist. So wird die 
Fürbitte für die Verstorbenen also als Glaubensakt verstanden, 
der im tiefen Vertrauen auf die Verheißungen Gottes für die Ver-
storbenen vollzogen wird.24 In diesem Sinn deutet Philipp Jacob 
Spener die Fürbitte für die Verstorbenen als Dankgebet, in dem 
wir ihnen „wünschen, was sie haben“.25  

Am häufigsten wird derzeit Dietrich Bonhoeffer pro Fürbitte für 
Verstorbene angeführt. Bei Dietrich Bonhoeffer finden wir die 
Ansicht, dass die private Fürbitte von der gemeinsamen Fürbitte 
abgelöst werden sollte. Bonhoeffer argumentiert von seiner Ekk-
lesiologie her, die stark von einer Christusmystik geprägt ist. Die 
Sanctorum Communio endet nicht an der Grenze des physischen 
Lebens. Die Verstorbenen bleiben Teil am mystischen Leib Christi, 
und die vorfindliche Gemeinde ist mit ihnen darin verbunden. 
Christus selbst ist es, der ein stellvertretendes Handeln zwischen 
Lebenden und Verstorbenen ermöglicht und die Grenze des To-
des überwindet. Bonhoeffer schreibt:  

„Nur bedingt behält das Psalmwort Recht: ‚Kann doch einen Bru-
der niemand erlösen; man muß es lassen anstehen ewiglich.‘ [Ps 
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49,8f.] Die Fürbitte ist wie jedes andere Gebet kein Gott Zwingen, 
aber – wenn Gott selbst das letzte tut, dann kann ein Bruder den 
anderen erlösen, in der Kraft der Gemeinde.“26  

Bonhoeffer setzt voraus, dass derjenige, der die menschliche Ge-
meinschaft verlassen hat, weiterhin Glied der Sanctorum Com-
munio ist. „Die Gemeinschaft zwischen Gemeinde und verstorbe-
nen Christen bleibt ewig.“27 So ist es ist Aufgabe der Sanctorum 
Communio, für ein verstorbenes Mitglied der Gemeinschaft Für-
bitte zu leisten. Inhaltlich gibt Bonhoeffer allerdings eine klare 
Beschränkung vor. So sollten die Fürbitten „[d]en Toten der Gna-
de Gottes befehlen“ und auf die „Auferstehung zum seligen Le-
ben“28 zielen.29 

Insgesamt erweist sich die Argumentation pro Fürbitte für die 
Verstorbenen als schmal. Im Bereich der individuellen Fürbitte 
sind es seelsorgerliche Gründe, die einer Fürbitte als Herzensan-
gelegenheit und aus Liebe ihr Recht zugestehen. Im Bereich der 
öffentlichen Fürbitte sind es primär an der bleibenden Gemein-
schaft in Christus ausgerichtete Argumente pro Fürbitte, wobei 
dann die Rolle der versammelten Sanctorum Communio in einer 
spezifischen Weise gesehen wird. Zu fragen ist allerdings: Warum 
verlässt sich die Gemeinschaft der Heiligen nicht völlig auf Chris-
tus, der sich selber kümmert und für die Seinen eintritt? Wie 
schwach die Argumentation pro Fürbitte ist, zeigt sich auch darin, 
dass einschränkende inhaltliche Vorgaben für die Gestalten der 
Fürbitte gemacht und verschiedene aus dem Glauben kommende 
Haltungen – wie, sich in den Willen Gottes zu fügen – vorausge-
setzt werden. 
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Inhalte der Fürbitte für Verstorbene 

Wenn nun ein Blick auf die verschiedenen Ausformungen und 
Inhalte der öffentlichen Fürbitte für Verstorbene geworfen wird, 
so wird nicht zwischen den Fürbitten im Umkreis der Beerdigun-
gen und denen im Gemeindegottesdienst unterschieden. Zwar ist 
natürlich die jeweilige seelsorgerliche Situation anders, aber die 
Inhalts- und Themenkreise, die nun betrachtet werden sollen, 
bleiben in den Gebeten identisch.  

Der Zwischenweg zum Jüngsten Gericht 

Viele Gebete sprechen einen Bereich zwischen physischem Tod 
und dem Jüngsten Gericht bzw. dem Leben in der Ewigkeit an. 
Manchmal wird dabei ein Kontinuum angenommen, ausgehend 
von einem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele des Verstor-
benen. So heißt es beispielsweise: „Beschütze ihre/seine Seele, 
bis sie einkehrt bei dir, Gott.“30 In der Regel wird aber unbe-
stimmt gelassen, in welcher Weise ein Verstorbener nun weiter 
existiert. Es wird nur zum Ausdruck gebracht, dass Gott auch 
gleich nach dem Tod für den Verstorbenen da sein soll. Er soll ihn 
gnädig aufnehmen.31 In der Regel bleibt diese Bitte unbestimmt, 
manchmal finden sich aber auch konkrete Bitten wie: „Sei du bei 
ihm und biete deine freundliche Gastfreundschaft an.“32 

In anderen Gebeten kommt zum Ausdruck, dass der Verstorbene 
bis zum Jüngsten Tag ruht. Dies findet sich vor allem dort, wo sich 
die Gebete an dem ältesten überlieferten Bestattungsgebet aus 
dem 4. Jahrhundert orientieren. Hier wird vor der Bitte: „Erwecke 
ihn am Tage, den du bestimmt hast nach deiner Verheißung“, die 
uns allen vertraute Bitte ausgesprochen: „Lass ihn ruhen in Frie-
den.“33 Oft findet sich auch die Wendung: „Seine Seele ruhe in 
Frieden“, oder . „Nimm ihn auf in deinen Frieden.“34 

Im Gegensatz zu den Formulierungen, in denen eine Kontinuität 
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des Seins in Gott ausgedrückt wird,35 findet sich oft eine prozess-
hafte Anschauung, die in vielfältigen Formen der Bitte um Vollen-
dung, meist unter Aufnahme von 1Kor 13,10, seinen Ausdruck 
findet.36  

Das Jüngste Gericht 

Zentral und häufig sind die Bitten, die mit dem Jüngsten Gericht 
zusammenhängen. Da ist zuerst einmal die Bitte um Sündenver-
gebung.37 In ihrem Kontext wird an die Gnade und Barmherzig-
keit Gottes appelliert.  „Sei ihm ein barmherziger Richter.“38 Gott 
wird zudem in vielfältiger Weise an seine Verheißungen,39 an sei-
ne Treue und seine Liebe erinnert. 

Im Zusammenhang mit dem Jüngsten Gericht wird häufig auch 
auf die Heilstat Christi hingewiesen: „Vergib ihm (ihr) um Christi 
Willen seine (ihre) Sünden und sei ihm (ihr) gnädig im Gericht.“40 
Oder: „Sei ihr um Jesu Christi willen ein barmherziger Gott und 
nimm sie auf in dein Reich.“41 Häufig ist auch eine Bitte wie: 
„Erbarme dich ihrer/seiner um Christi Willen.“42 

Oft wird das Gericht zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber doch 
indirekt angesprochen. So kann es beispielsweise heißen: „Wecke 
ihn/sie auf von den Toten und nimm dich seiner/ihrer an.“43 

Ewiges Leben im Reich Gottes 

Einen breiten Raum nehmen die Bitten um das ewige Leben für 
die Verstorbenen ein. In sehr großer Bandbreite und zum Teil 
auch Bildhaftigkeit wird von der ewigen Seligkeit und dem Sein 
bei Gott in seinem Reich gesprochen. Hier liegt bei mehrgliedri-
gen Bitten zumeist der Zielpunkt.44 Bitten wie „Gewähre ihm/ihr 
die Krone des ewigen Lebens“45, „Nimm sie/ihn auf in die Ge-
meinschaft der Seligen und Vollendeten“46, oder „Lass sie das 
Licht deiner Herrlichkeit schauen“47, zielen alle auf die ewige Se-
ligkeit des / der Verstorbenen in Gottes Reich.  
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In Bezug auf das Leben im Reich Gottes werden verschiedene bib-
lische Spuren im Gebet aufgegriffen. Dabei sind es vor allem die 
Themenfelder Frieden sowie die Befreiung von Leid und Not, die 
zur Sprache kommen. Es sind oft Kontrastbilder zum Erdenleben, 
die in den Gebeten entfaltet werden. Dabei werden Bilder vom 
Reich Gottes als Friedensreich, vom himmlischen Festmahl48, vom 
Reich der Gerechtigkeit49 und den „Freuden des Himmels“50 ge-
zeichnet. Die „himmlische Herrlichkeit“, wie sie in vielen Gebeten 
benannt ist, wird in den buntesten Farben gezeichnet. Und dazu 
passt dann auch die Bitte „Für unsere Verstorbenen, dass du sie 
einstimmen lässt in das himmlische Lob.“51 

Sehr häufig wird auch die Lichtmetapher gebraucht. Das ewige 
Licht soll den Verstorbenen leuchten, sie sollen den Lichtglanz 
der Herrlichkeit Gottes schauen52 oder im Licht der Liebe gebor-
gen sein.53 Oft wird angesprochen, dass wir das, was wir jetzt 
noch gebrochen sehen, dann richtig sehen. „Ewiger Gott, in der 
Dunkelheit der vergänglichen Welt scheint dein unvergängliches 
Licht. Lass unsere Entschlafene/unseren Entschlafenen dieses 
Licht in Klarheit schauen.“54 Das Licht kann manchmal auch in-
haltlich bestimmt sein, beispielsweise wenn gebetet wird: „Lass 
sie [die Verstorbenen] geborgen sein im Licht deiner Liebe.“55 

Auffällig ist, dass Bitten um die leibliche Auferstehung wie: 
„Bewahre ihren Leib, bis er zurückkehrt zur Erde“56 sehr selten 
sind. 

Fazit 

Insgesamt sehen wir eine Fülle von unterschiedlichen Ausfor-
mungen der Fürbitte für die Toten. Wer diese im öffentlichen Be-
reich praktizieren möchte, findet also eine Fülle von Möglichkei-
ten. Die Tatsache, dass es hier viel gibt, enthebt uns aber nicht 
der Frage, ob es im Gottesdienst der Kirche, egal ob bei Beerdi-
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gungen, in Andachten oder im Sonntagsgottesdienst, eine Für-
bitte für die Toten geben sollte.  

Eine private Fürbitte für einen geliebten Menschen, die aus dem 
Herzen kommt, halte ich auch bei einem tiefgläubigen Menschen 
für etwas Natürliches. Im gottesdienstlichen Bereich ist das an-
ders. Gegen seelsorgerliche und psychologische Argumente spre-
chen meines Erachtens gewichtige theologische Gründe. So 
schwächt die Fürbitte, die ja letztlich davon ausgeht, dass man 
etwas für das Seelenheil des Verstorbenen tun kann,57 meines 
Erachtens die Rechtfertigungsbotschaft, dass das ewige Heil allein 
von Gott in einem Akt der Gnade geschenkt wird. Die vier refor-
matorischen soli werden durch die Fürbitte für Verstorbene. Ich 
folge also an diesem Punkt aus voller Überzeugung Luther und 
der Tradition unserer Kirche. 
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